
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh Erkenntnis 2001/3/21
95/12/0156

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.03.2001

Rechtssatz

§ 78a BDG 1979 regelt ausdrücklich nur die Dienstfreistellung für Gemeindemandatare, ohne damit - wie dem in den

Materialien zu § 78a BDG 1979 enthaltenen Hinweis auf die Möglichkeit des Karenzurlaubes zu entnehmen ist - eine

abschließende Regelung über eine Entbindung von Dienstp9ichten zu diesem Zweck zu tre;en. Umso weniger erweist

sich der Umkehrschluss, dass nämlich für die Bewerbung um ein Gemeinderatsmandat die Gewährung von

Sonderurlaub schlechthin ausgeschlossen sei, als gerechtfertigt.

Im RIS seit

04.05.2001

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at
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